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1. Zugang 

Über die Bereitstellung der elektronischen Akte im Akteneinsichtsportal informiert die 

Staatsanwaltschaft Sie mittels eines postalischen Anschreibens. 

Dem Anschreiben können Sie entnehmen:   

- Die Dauer der Bereitstellung der Akte (regelmäßig 30 Tage) 

- Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort/Kennwort) 

 

Um die Akte/n einzusehen rufen Sie zunächst die folgende Internetadresse in Ihrem Browser 

auf: https://www.akteneinsichtsportal.de 

 

Auf der Webseite wählen Sie den 

Button „ZU DEN AKTEN“ aus. 

 

 

 

Im nächsten Schritt wählen Sie den 

SAFE-Verzeichnisdienst der Justiz und 

bestätigen mit dem Button 

„Anmelden“. 

 

 

 

Nun geben Sie die Ihnen im 

Anschreiben mitgeteilten 

Zugangsdaten (Benutzername und 

Passwort/Kennwort) ein und 

bestätigen mit dem Button 

„Anmelden“. 

 
 

https://www.akteneinsichtsportal.de/
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2. Einsichtnahme in die Akte/n 

2.1 Übersicht 

Die freigegebene/n Akten werden nach der Anmeldung in einer tabellarischen Übersicht 

angezeigt: 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die bereitgestellten Akteninhalte einzusehen. In der 

ersten Spalte „Aktenzeichen“ sind die Aktenzeichen der bereitgestellten Akten aufgelistet. 

Durch Klick auf das jeweilige Aktenzeichen gelangt man zur Aktendetailansicht.  

In der letzten Spalte „ZIP“ kann die Akte durch Klick auf den Ordner  als ZIP-Container 

heruntergeladen werden. 

2.2 ZIP-Ordner 

Der entpackte ZIP-Container enthält alle Dokumente, die Teil der Akteneinsicht sind: 

 

(1) Um sich die gesamte freigegebene Akte in einer PDF-Datei ansehen zu können, wählen 

Sie die größte Datei des Ordners aus. Der Name dieser Datei setzt sich aus dem Wort 

„Gesamtakte“ und dem angefügten Verfahrensaktenzeichen, z.B. 

„Gesamtakte_51_Js_20_25_OWi“ zusammen. 

Der Ordner enthält darüber hinaus die Dokumente der freigegebenen Akte als jeweils einzelne 

PDF-Dateien.  

(2) Zusätzlich ist eine HTML-Datei enthalten, welche im Browser geöffnet werden kann, um 

die Struktur der Akte anzuzeigen.  
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2.3 Aktendetailansicht 

Diese zeigt im Kern den Aktenstrukturbaum: 

 

Der Strukturbaum bildet die Struktur des Ihnen bereitgestellten Akteninhaltes nach. 

Durch Klick auf den Namen eines Dokuments wird das entsprechende PDF-Dokument 

heruntergeladen. Auch können mehrere Dokumente ausgewählt und dann alle durch Klick 

auf die Schaltfläche „Herunterladen“ heruntergeladen werden. Dabei können alle Dokumente 

durch Auswahl von „Alle selektieren“ bzw. „Alle deselektieren“ aus- bzw. abgewählt werden. 

Der Übersicht halber können einzelne Dokumente/Ordner durch Klick des „-“- bzw. „+“-

Buttons vor dem Dokument-/Ordnernamens ein- bzw. ausgeklappt werden. Auch kann der 

gesamte Strukturbaum aus- bzw. eingeklappt werden durch Auswahl von „Ausklappen“ bzw. 

„Einklappen“. 
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3. Abmeldung  

Durch einen Klick auf das Symbol oben rechts können Sie sich vom AEP abmelden: 

 

4. Weitere Informationen 

Weitere Informationen zur Benutzung des Akteneinsichtsportals finden Sie auf der Website 

des Akteneinsichtsportals unter: https://www.akteneinsichtsportal.de/web/guest/hilfe 

https://www.akteneinsichtsportal.de/web/guest/hilfe

